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ANFRAGE 

an den Bundesminister rur öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
betreffend Grundgebührenbefreiung von Telefax-Anschlüssen rur Gehörlose 

Die Fernmeldegebührenverordnung, BGBl.Nr.17011970, in der Fassung BGBl.Nr.365/1989 
regelt die Gebührenbefreiung rur gehörlose Personen. Gehörlose erhalten nach der derzeit 
geltenden Gesetzeslage eine Gebührenbefreiung der Fernsehgeräte und "Schreibtelefone". 
Durch die neuen technischen Entwicklungen wurde das Telefax-Gerät rur immer mehr 
Gehörlose zur einzigen Verständigungs- und Kommunikationsmöglichkeit. Gerade diesem 
Personenkreis würde damit eine bessere Integration in die.Gesellschaft ermöglicht und eine 
große Lebenshilfe geboten werden. 

In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten an den Bundesminister rur 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr folgende 

Anfrage: 

1) Gibt es konkrete Pläne, gehörlosen Mitmenschen die Befreiung der F ernsprech­
Grundgebühr rur ein Telefax-Gerät zu gewähren? 

2) Wenn ja, wie sehen diese Pläne aus und wann werden sie verwirklicht? 

3) Wenn nein, warum nicht? 
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